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Revision des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
und des Bundesgesetzes zum Schutz öffentlicher Wappen (Gesetzgebungsprojekt
"Swissness")
Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, im genannten Vernehmlassungsverfahren Stellung
nehmen zu können.

Der Schweizerische Städteverband hat zu den vorgesehenen Bundesgesetzrevisionen keine
Änderungsanträge zu stellen. Von kommunaler Seite wird besonders geschätzt, dass mit dem
Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen nun gesetzliche Grundlagen vorliegen, die im
Bedarfsfalle eine Intervention möglich machen.

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse
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